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RS OGH 1938/8/18 2Ob519/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.08.1938

Norm

EO §37 D

Rechtssatz

Demjenigen, der nur mit einem bestimmten Vermögen für eine vollstreckbare Forderung haftet, steht die

Widerspruchsklage nach § 37 EO zu, wenn anderes Vermögen, als das, mit dem er haftet, der Exekution unterworfen

wurde. (Mit zahlreichen Judikaturzitaten).
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